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Empfehlung Nr. 15

vom 19.Dezember1980

zur Feststellungder Sprachebei der Ausstellung der zur
Durchf ührung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71
und Nr. 574/72desRateserforderlichen Vordrucke

(176.Tagungder Verwaltungskommissionam 19.12.1980)

Die VerwaltungskommissionderEuropäischenGemeinschaftenfür die sozialeSicher-
heit der Wanderarbeitnehmer

empfiehlt

aufgrunddesBeschlussesNr. 112 vom 28. Februar1980überdie zur Durchführung
derVerordnungen(EWG) Nr. 1408/71undNr. 574/72erforderlichenVordruckmuster,

in der Erwägung, daß die Versicherungstr¨ager laut Verordnungenbeauftragtsind,
die Vordruckeauszuf̈ullen und sie den jeweiligen Empfängern(Versicherungstr¨ager,
Arbeitnehmer,naẗurliche oder juristischePersonen)zukommenzu lassen,

in derErwägung,daßalle Vordruckein denAmtssprachenderGemeinschaftzur Ver-
fügungstehenund in denverschiedenenSprachenvöllig deckungsgleichangeordnet
sind,

in der Erwägung,daß einheitlicheVerfahrenfestzulegensind, um im Interesseder
Versichertendie Verwaltungsarbeitder genanntenVersicherungstr¨ager zu vereinfa-
chen,

denzuständigenBeḧorden

derMitgliedstaaten,dafür zusorgen,daßsichdieeinzelstaatlichenVersicherungstr¨ager
bez̈uglich der bei der Ausstellungder VordruckeE 001-127,E 201-215,E 301-303,
E 401-411zu verwendendenSprachean die folgendenRegelnhalten:

1. Wenn die Verordnungenvorsehen,daß die Vordrucke nur im Verkehr zwischen
Versicherungstr¨agern,zuständigenBeḧordenund Verbindungsstellenbenutztwerden,
kann der ausstellendeTräger hierfür jeweils die geeignetsteSprachewählen (dies
betrifft die Vordrucke001, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 408, 409, 410 und 411).

2. Wenndie Verordnungenvorsehen,

a) daß der Vordruck entweder auf Antrag eines Versicherungstr¨agers für einen
Arbeitnehmeroder auf Antrag eines Arbeitnehmerszwecks Vorlage bei einem
Versicherungstr¨agerausgestelltwird,

b) daßmehrereExemplareeinunddesselbenVordrucksausgestelltwerden,vondenen
eineszur UnterrichtungdesArbeitnehmersbestimmtist,
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c) daß der Vordruck für eine naẗurliche oder juristischePerson(ArbeitnehmerAr-
beitgeber,Arbeitsamt,Ausbildungsanstaltusw.) bestimmt ist, die die einzelnen
Abschnitteauszuf̈ullen hat,

stellt der Versicherungstr¨agerdasfür den Arbeitnehmer(oder jede anderenaẗurliche
oder juristischePerson)bestimmteExemplarin der Sprachedesletzterenaus.(Dies
gilt für die Vordrucke101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 118, 118
Anlage,119, 120, 121, 122, 123, 124, 201, 211, 212, 301, 302, 303, 401, 402, 402
Anlage,403, 404, 405, 406 und 407.)

Der Vorsitzende

der Verwaltungskommission

Ch. REIFFERS

8



Empfehlung Nr. 21

Empfehlung Nr. 21

vom 28. November 1996

zur Anwendung von Artikel 69 Absatz1 Buchstabea) der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71auf Arbeitslose, die ihren in einem anderen Mitgliedstaat

als dem zuständigen Staat bescḧaftigten Ehepartner begleiten*)

(97/C 67/03)

Die VerwaltungskommissionderEuropäischenGemeinschaftenfür die sozialeSicher-
heit der Wanderarbeitnehmer–

gesẗutzt auf Artikel 81 Buchstabea) der Verordnung(EWG) Nr. 1408/71desRates
vom 14. Juni 1971 über die Anwendungder Systemeder sozialenSicherheitauf
Arbeitnehmerund Selbständigesowie derenFamilienangeḧorige, die innerhalbder
Gemeinschaftzu- und abwandern,wonachsie beauftragtist, alle Verwaltungs-und
Auslegungsfragenzu behandeln,die sich aus den Bestimmungender Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71und späterenVerordnungenergeben,

in ErwägungnachstehenderGründe:

Nach Artikel 69 Absatz1 kann unter bestimmtenVoraussetzungenund innerhalb
bestimmterGrenzenein vollarbeitsloserArbeitnehmeroderSelbständiger,der sich in
einenodermehrereandereMitgliedstaatenals denzuständigenStaatbegibt,um dort
eineBeschäftigungzu suchen,denAnspruchauf dieseLeistungenbei Arbeitslosigkeit
behalten.

Eine der Voraussetzungendes Buchstabensa) des genanntenAbsatzesist, daß der
Betreffendeder ArbeitsverwaltungdeszuständigenStaateswährendmindestensvier
WochennachBeginnder Arbeitslosigkeitzur Verfügunggestandenhabenmuß.

Gemäß dem letzten Satz des Buchstabensa) könnendie zuständigenDienststellen
oder Einrichtungendie AbreisedesArbeitssuchendenvor Ablauf der Frist von vier
Wochengenehmigen.

Diese Genehmigungsollte im Prinzip den Personengewährt werden, die unter
Erfüllung deranderenin Artikel 69 Absatz1 derVerordnung(EWG) Nr. 1408/71ge-
nanntenVoraussetzungenihren Ehepartner,der eineBeschäftigungin einemanderen
Mitgliedstaatangenommenhat, begleitenwollen –

hat gemäßdenin Artikel 80 der Verordnung(EWG) Nr. 1408/71festgelegtenBedin-
gungenberatenund

empfiehltdenzuständigenDienststellenund Einrichtungen:

*) ABl. Nr. C 67 vom 4. 3. 1997.
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1. Die GenehmigungderAbreisedesBetreffendenvor Ablauf der im letztenSatzdes
Artikels 69 Absatz1 Buchstabea) vorgesehenenFrist von vier Wochenist dem
vollarbeitslosenArbeitnehmeroder Selbständigenzu gewähren,der alle anderen
gemäßArtikel 69 Absatz1 erforderlichenVoraussetzungenerfüllt, und der seinen
Ehepartner,welcher eine Beschäftigung in einem anderenMitgliedstaatals dem
zuständigenStaatangenommenhat, begleitet.

2. DieseEmpfehlunggilt ab demerstenTag desMonatsnachihrer Veröffentlichung
im Amtsblattder Europ̈aischenGemeinschaften.

Der Vorsitzende

der Verwaltungskommission

DenisCROWLEY
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